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Dornbirner

Semeinsebiart

Erscheint jeden Sonntag. Preis für Jänner, Febr. u. März K 7500.—, im Inland mit Postversendung K 10000.—, nach Deutschland und

in das übrige Ausland K 15.000.—, einzelne Nummer K 1000.—. Einschaltung en kosten K 1000.— der Zeilenraum und sind bis
pätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 4. Sonntag, 28. Jänner 1923. 54. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 28 Jänner, Manfred, Montag, 29. Franz Sales, Dienstag, 30. Haberilla

Martina, Mittwoch, 31. Eusebius, Donnerstag, 1. Februar, Ignaz, Ephräm, Freitag, 2. M. Lichtmeß, Samstag, 3.
Blasius.

Märkte in Dornbirn: 13. Februar, 13. März, 3. April, 8. Mai, 22. Mai, 25. September, 9. Oktober,
23. Oktober, 20. November, 6. Dezember.

Die Hausbesitzer (Vermieter) haben die AnmeldungKundmachungen.
persönlich oder aber durch Personen zu erstatten, die mit
der Sache vollständig vertraut sind. Kindern kann die
Meldung nur übergeben werden, wenn dieselbe durchAnmeldung der Mietzinse und Miet¬
sie schriftlich überbracht wird. Wer die Anmeldung ver¬

werte 1914.
spätet oder gänzlich unterläßt, kann bedeutenden Schaden

erleiden.Der gesetzlich geregelte Mietzins richtet sich nach der
315 Der Bürgermeister: E. Luger.Höhe jenes Mietzinses, der am 1. August 1914 für eine

gemietete Wohnung entrichtet wurde, wobei auch der
Mietzins=Neuregelung:Mietwert der Wohnung des Hausbesitzers mit in Be¬

tracht zu ziehen ist. Nach dem neuen Mietengesetze kann der Hausbe¬
sitzer (Vermieter) den zulässigen Mietzins (Zuschlag zumIm § 45 des Mietengesetzes wird angeordnet, daß
Mietzins), soweit er höher ist als der vom Mieter bis¬alle Hausbesitzer, welche Mietsparteien haben, im Woh¬
her bezahlte Mietzins, nicht früher als vom 1. Februarnungsamte anzugeben haben, welchen Mietzins sie am
1923 an verlangen. Da in Dornbirn der Mietzins in1. August 1914 für die Mietwohnung eingezogen haben
der Regel im nachhinein bezahlt wird, so wäre derund welcher Mietwert damals ihrer eigenen Wohnung
neue Mietzins das erstemal am 1. März 1923 zu be¬im gleichen Hause entsprach Häuser, die vom Eigen¬

zahlen. Beabsichtigt nun ein Hausbesitzer, den amtümer allein bewohnt werden, kommen nicht in Betracht.
1. März für den Februar fälligen Mietzins in einemBei der Anmeldung ist auch anzugeben, welchen Miet¬

allenfalls nach dem Gesetze zulässigen höheren Ausmaßezins die Parteien zuletzt bezahlt haben. Die Anmeldung
zu verlangen, so hat er dieses Begehren der Mietsparteiindet statt wie folgt:
ziffernmäßig spätestens 14 Tage vor dem Zahlungster¬Für den 1. Bezirk:
mine, also bis längstens am 14. Febr. bekanntzugeben.AmMontag, den 29. Jänner 1923 vormittags für die Das Gesetz bestimmt für die Monate November

Straßen mit den Anfangsbuchstaben A—E, nach¬ und Dezember 1922 und für Jänner 1923 einen Ueber¬
mittags von F gangszins, der jedenfalls in der Regel den bis jetzt

bezahlten Mietzinsen zum mindesten entspricht ManAmDienstag, den 30. Jänner vormittags die Straßen
wird daher gut tun, den am 1. Februar 1923 fürM- Qu, nachmittags R—Sch.
Jänner fälligen Zins in der bisherigen Höhe geltenAm Mittwoch, den 31. Jänner, vormittags die Straßen

zu lassen Es entspricht diese Auffassung auch der letzten
Z und nachmittags alle bis dahin noch nicht Mitteilung des Hausbesitzervereines und der Mieter¬

erschienenen Hausbesitzer, soweit sie Vermieter sind. vereinigung, wonach empfohlen wurde, vorläufig den
alten Zins weiterzuzahlen.Für den 2. Bezirk: 324

Am Donnerstag, den 1. Februar, vormittags für die
Straßen A—H, nachmittags ]—Z. Die Heimkehrer-Monturen sind ein¬
Für den 3. Bezirk am Samstag, den 3. Februar gelangt und werden am Sonntag, denvormittags alle Straßen.

28. ds. Mts., vormittags 9 bis 11 Uhr inFür den 4. Bezirk am Samstag, den 3. Februar
nachmittagszalle Straßen.

der Markthalle an die BezugsberechtigtenAm Montag, den 5. Februar werden alle noch aus¬ständigen Anmeldungen entgegengenommen. ausgegeben. 266


